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Leipzig, 5. Mai 2020 

 

 

Lockerung / Wiederanlauf Gastronomie in Sachsen 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer, 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Dulig, 

 

in Anbetracht der Ankündigung „einer ersten Lockerung“ für Freisitze in Sachsen ab dem 15. Mai 

unter bestimmten Auflagen übersende ich Ihnen als Präsident des UV Sachsen und selbst als 

Gastronomie- und Eventunternehmer in Leipzig tätig anbei Gedanken und aktuelle Meinungsbil-

der aus der betroffenen Branche.  

 

Am heutigen Tag gab es einen Austausch mit 10 Leipziger Gastronomen, welche etablierte und 

Mitarbeiterstark (in der Summe ca. 1.000) Unternehmen in Leipzig führen, mit folgenden Schwer-

punkten: 

• Für zeitnahe erfolgreiche Eröffnung fehlen größeren Gastronomiebetrieben (über 10 MA) 

noch zahlreiche Grundvoraussetzungen wie:  aktive wirtschaftliche, touristische und wirt-

schaftliche „Normalität“ bzw. „Voraussetzungen“, die eine Grundauslastung ermöglichen. 

• Klärung der Kinderbetreuung für Mitarbeiter, denn gerade in der Gastronomie arbeiten 

viele Partner in Pflege- und Sozialberufen. 

• Die Unterschiedlichkeit der Betriebe, sprich ab wann eine Öffnung wieder rentabel ist, 

wird zur Folge haben, dass viele Betriebe sich eine Wiedereröffnung „nicht“ leisten kön-

nen bzw. zu geringer Umsatz im Verhältnis zu den hohen Personal-, Neben- und Betriebs-

kosten ein negatives Ergebnis erwarten lassen. 

 
An den  
Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen Herrn 
Michael Kretschmer 
und den Sächsischen Staatsminister für Wirtschaft, Ar-
beit und Verkehr Herrn Martin Dulig 
 
 
 



• Zuschüsse / Rettungsfonds für größere Betriebe sind zwingend notwendig, um einen Wie-

deranlauf zu begleiten. Besonders vor dem Hintergrund, dass sich Sachsen im Vergleich zu 

den anderen Bundesländern diesbezüglich sehr zurückgehalten hat. 

• Die Mehrwertsteuersenkung auf 7 Prozent „darf nicht“ zeitlich begrenzt sein. Hier braucht 

die Branche eine klare Perspektive und sofortige Handhabung ab Wiedereröffnung. 

 

Eine Besprechung mit dem Landrat Nordsachen, Herrn Kai Emanuel, dem Präsident und Hauptge-

schäftsführer der IHK zu Leipzig, die Herren Kristian Kirpal und Dr. Thomas Hofmann, einem 

Leipziger Gastronom und meiner Person am gestrigen Abend zeigte darüber hinaus folgende 

„vernünftige“ Handlungsweisen auf:  

 

• teilweise Rückübertragung der Verantwortung in die Kommunen, Städte und Landkreise 

• Einbindung der relevanten Ämter (Gesundheit, Gaststättenbehörde, Gewerbeaufsicht) 

zum Zweck der Betriebsberatung und des individuellen ermöglichen von Öffnungen in der 

Gastronomie 

 

Wir hatten zahlreiche Gedanken bereist in einem Schreiben an das Sächsische Staatsministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr am 22. April übermittelt. 

 

Bei Fragen, weiterführenden Informationen und der Erarbeitung konkreter Startegien stehe ich 

Ihnen sehr gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dietrich Enk    

Präsident 

 


